
13.04.2026 

Grabrede Ehrengabe aktuelle Regelung 

Pro Mitgliedsverein wird ein Kondolenzgeld in Höhe von 40 € erhoben. 

Die Grabrede übernimmt der Verein, in dem die/der Verstorbene am längsten Mitglied war. 

Aktive Zeit zählt vor passiver Zeit. Bei nur passiver Zeit kann auf die Grabrede verzichtet 

werden. Dieser Verein ist zudem für das Einsammeln und die Übergabe des Kondolenzgeldes 

verantwortlich.  

Die Information der Vereine erfolgt über den Verteiler von Martin Gütle. Die Ortsverwaltung 

informiert bei angekündigten Beerdigungen über die Friedhofsverwaltung. Darüber hinaus 

sind alle Mitgliedsvereine aufgerufen, bekannt gewordene Sterbefälle weiterzugeben. 

 

Teilnehmende Vereine: 

 

 


